
Die zulässigen Fahrzeughöhen und -breiten

FAHRZEUGART HÖHE BEMERKUNGEN

Kraftfahrzeuge und Anhänger 4,00 m

FAHRZEUGART BREITE BEMERKUNGEN

Fahrzeuge allgemein 2,55 m

Kühlfahrzeuge 2,60 m

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen,

Sonderfahrzeuge,

Zugmaschinen

2,55 m 3,00 m mit Anbaugeräten für

Land- u. Forstwirtschaft bzw.

Straßenunterhaltung

z. B. Sämaschine an einer

Zugmaschine,Max. Breite mit
Arbeitsgerät

3,00 m



Die zulässigen Fahrzeuglängen
FAHRZEUGART LÄNGE BEMERKUNGEN

Einzelfahrzeuge

Anhänger

12,00 m

Züge mit einem oder zwei Anhänger/n 18,00 m

Zugfahrzeug und Anhänger

bei Einhaltung der Teillängen

18,75 m Teillängen:
größter Abstand zwischen dem vorde-
ren äußeren Punkt der Ladefläche
hinter dem Führerhaus des Lkw und
dem hintersten äußeren Punkt der
Ladefläche des Anhängers der Fahr-
zeugkombination, abzüglich des
Abstandes zwischen der hinteren
Begrenzung des Lkw und der vorde-
ren Begrenzung des Anhängers 15,65
m und
größter Abstand zwischen dem
vordersten äußeren Punkt  der
Ladefläche hinter dem Führerhaus
des Lkw und dem hintersten äuße-
ren Punkt der Ladefläche des
Anhängers der Fahrzeugkombinati-
on 16,40 m:

Sattelkraftfahrzeug

(Zugmaschine + Auflieger)

15,50 m

Sattelkraftfahrzeug

bei Einhaltung der Teillängen

16,50 m

Teillänge: Abstand Mitte Zugsattel-
zapfen bis hintere Fahrzeugbegren-

zung 12,00 m und vorderer Über-

hangradius 2,04 m


